
                              

   

 

Innichen/Bruneck, am 23.03.2022 

 

RUNDSCHREIBEN 04/2022 – MÄRZ 

 

ALLGEMEIN 
 

OBLIGATORISCHER VATER-

SCHAFTSURLAUB 

 

Der obligatorische Vaterschaftsurlaub für lohnabhängige Väter in 

der Privatwirtschaft wird auch für das Jahr 2022 ausgedehnt. Der 

Vaterschaftsurlaub beträgt zehn Arbeitstage, welche innerhalb 

des fünften Lebensmonats des Kindes in Anspruch genommen 

werden können. Die Entlohnung wird von der INPS übernommen 

und beträgt 100 % des Tageslohns, je genossener Tag. 

 

NEUERUNGEN LEISTUNGEN 

DER BILATERALEN KÖRPER-

SCHAFT FÜR DAS HANDWERK 

Die vier Gewerkschaftsbünde und die zwei Handwerkerverbände 

Südtirols haben ein neues Abkommen unterzeichnet, das die Leis-

tungen der Bilateralen Körperschaft für das Handwerk für den 

Zeitraum vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2023 festlegt. 
 

- Beitrag für Lehrlinge, die das erste Schuljahr mit Erfolg abschlie-

ßen (200 Euro) 

 

- Beiträge für Lehrlinge, die eine für ihr Geschlecht untypischen 

Beruf ausüben (200 Euro) 

 

- Bei Erlangung des Handwerksmeistertitels wird ein zusätzlicher 

Beitrag von 2.000 Euro für diejenigen gewährt, die eine Ausbil-

dung in einem für ihr Geschlecht untypischen Beruf abgeschlos-
sen haben 

 

- Der Beitrag für die Kinderbetreuung in der Höhe von maximal 

250 Euro ist auf KiTas und Tagesmütter ausgedehnt worden 

 

ALLGEMEINE LEISTUNGEN 

DER BILATERALEN  
KÖRPERSCHAFTEN 

Die Bilaterale Körperschaft gewährt ihren Mitgliedern ver-

schiedenste Unterstützungen u.a. in den Bereichen Weiterbil-

dung, Familie, Krankheit. 

Um von allen Dienstleistungen der Bilateralen Körperschaft Ge-

brauch machen zu können, ist die ordnungsgemäße Einzahlung 

des Mitgliedsbeitrages sowie die Einzahlung des Beitrages As-
com/Co.ve.l.co Voraussetzung. 

 

Eine Übersicht über die verschiedenen Leistungen kann auf der 

jeweiligen Homepage abgerufen werden: 

 

Bilaterale Körperschaft für den Tertiärsektor: 

www.ebk.bz.it 

Bilaterale Körperschaft für das Handwerk: 

www.eba.bz.it 

 



                              

   

 

BAUARBEITEN MIT EINEM 

WERT ÜBER 70.0000 EURO 

– KOLLEKTIVVERTRAG MUSS 

ANGEWENDET WERDEN 

Um die Schwarzarbeit einzudämmen, wurden mit dem Artikel 4 

des G.D. Nr. 13/2022 neue Maßnahmen definiert. 
 

Für Bauarbeiten mit einem Wert von mehr als 70.000 Euro muss 

im Werkvertrag angeführt sein, dass die Arbeiten von Firmen 

durchgeführt werden, welche die von den vertretungsstärksten 

Gewerkschaften unterzeichneten Kollektivverträge für diesen 
Sektor anwenden und einhalten. Das bedeutet auch, dass falls 

vom Kollektivvertrag vorgesehen, die Beiträge an die Bilateralen 

Körperschaften bezahlt werden müssen. 
 

Die Regelung gilt für Arbeiten, die ab dem 27.05.2022 beginnen. 
 

Diese Angaben sind im Vertrag erforderlich und müssen auch auf 

den Rechnungen ausgewiesen werden, damit der Kunde in den 

Genuss der Steuervergünstigungen kommt. 
 

Betroffen sind unter anderem die Sanierungsarbeiten: 

- Superbonus 110 % 

- Sanierungen 

- Möbelbonus 

- Bonus Verde 

- Fassadenbonus 

 
BEITRÄGE AN KLEINUNTENEH-

MEN FÜR BETRIEBLICHE IN-

VESTITIONEN 
 

Wir möchten Sie daran erinnern, dass auch im Jahr 2022 der An-

kauf von beweglichen Gütern von der Südtiroler Landesregierung 

gefördert wird.  

Die Zuweisung der Förderung erfolgt durch ein Wettbewerbsver-

fahren und der entsprechende Antrag muss innerhalb des 30. Ap-
ril 2022 erstellt werden. 
 

Die Beihilfe wird in Form eines Verlustbeitrages im Ausmaß von 

20 % gewährt. 
 

Gefördert werden unter anderem Investitionen in den Bereichen: 

- Einrichtung 

- Hardware und Software 

- Maschinen  

- Fahrzeuge  

Für genauere Informationen können Sie auf folgenden Link kli-

cken: www.provinz.bz.it 

 

Für eventuelle Rückfragen bzw. genauere Erläuterungen stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur  
Verfügung. 

   - Dr. Corrado Picchetti - 
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